
PLANUNTERLAGE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG INKRAFTTRETEN

Die Planunterlage dieses Bebauungsplanes wurde unter Verwendung amtlicher Unterlagen Dieser Plan mit der Begründung vom 26.02.2009 hat in der Zeit vom 04.03.2009 bis Der Beschluss des Bebauungsplanes sowie der Ort, wo die 1. Änderung des Bebauungspla-
des Liegenschaftskatasters und aufgrund örtlicher Ergänzungsmessungen angefertigt. Sämt- 06.04.2009 öffentlich ausgelegen. nes mit der Begründung eingesehen werden kann, ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
liche Darstellungen entsprechen dem gegenwärtigen Zustand und stimmen mit dem Liegen- Ort und Dauer der Auslegung sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB am 23.02.2009 in der Ta- 04.07.2009 in der Tageszeitung “Der Patriot” öffentlich bekanntgemacht worden.
schaftskataster vom heutigen Tage überein. geszeitung “Der Patriot” öffentlich bekanntgemacht worden. Mit der Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes  in Kraft.
Es wird bescheinigt, dass die Planunterlage den Anforderungen des § 1 der Verordnung über 
die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58 vom 22. Januar 1991) entspricht.

Lippstadt, den 02.03.2009                Fachdienst
Geo Service und Wertermittlung

Lippstadt, den 28.05.2009 Der BürgermeisterL.S.

Im Auftrag Lippstadt, den 07.07.2009 Der Bürgermeister

_________________________
(Kißler)

Fachdienstleiter

__________________________________________________
(Horstmann)

STÄDTEBAULICHE PLANUNG Fachbereichsleiter

Für die städtebauliche Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes.

DER RAT DER STADT LIPPSTADT HAT AUFGRUND

Fachbereich Fachdienst
§ 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Stadtentwicklung und Bauen                                             Stadtplanung und Umweltschutz
Fassung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 
2000 (GV NW Nr.16),
§ 2 und § 10 des Baugesetzbuches -BauGB- in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. 
I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), in Verbin-__________________________ ________________________
dung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-(Horstmann) (Wollesen)
nung -BauNVO-) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert Fachbereichsleiter Fachdienstleiter
durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)
in der Sitzung am 29.06.2009 die planungsrechtlichen Festsetzungen dieses Bebauungspla-
nes gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

GEOMETRISCHE FESTLEGUNG Lippstadt, den 29.06.2009

Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig 
ist.

Lippstadt, den 02.03.2009 Der Bürgermeister
Im Auftrag

L.S.

_________________________ _________________________ _________________________
(Horstmann) Der Bürgermeister Schriftführer

Fachbereichsleiter
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Titelblatt Plan - Nummer

Blatt 1 01. 054 - 1 
Der Bebauungsplan besteht aus 2 Blättern

Erstellt am: 26.02.2009
geändert am:

Der Bebauungsplan besteht aus dem Titelblatt (Blatt 1) und einem Kartenblatt (Blatt 2). Die Zusammengehö-
rigkeit ist auf den einzelnen Blättern beurkundet.

Lippstadt, den 02.03.2009 Der Bürgermeister
Im Auftrag

L.S.

_________________________
(Horstmann)

Fachbereichsleiter

BLATTEINTEILUNG                                                                   M.: 1 : 15000
Geltungsbereich: Kreis Soest, Stadt Lippstadt

Gemarkung Lippstadt; Flur 50

AUSZUG AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN                    M.: 1 : 10000

 A.  ERKLÄRUNG DER PLANZEICHEN UND  
   TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
  

   ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
   gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
 

 WR = Reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO 
    
   Zulässig sind gemäß Abs. 2 Wohngebäude. 
 
   Ausnahmen gemäß Abs. 3 - i.V.m. § 1 Abs.6 NauNVO -  

1. Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs 
für die Bewohner des Gebietes dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsge-
werbes, 

2. Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebietes die-
nende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 
Zu den zulässigen Wohngebäuden gehören auch solche, die ganz oder teilweise der 
Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen. 

  
 

   
 
 

   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
   gemäß § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 20 BauNVO 
 

  

 0,4 = Grundflächenzahl 
 

 II = Zahl der Vollgeschosse, zwingend 

 
 

 

BAUWEISE, BAUGRENZEN
gemäß §§ 22 und 23 BauNVO

g = geschlossene Bauweise

= überbaubare Grundstücksfläche

= Baugrenze

SONSTIGE PLANZEICHEN

= Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gemäß § 9 Abs. 7
 BauGB

St = Flächen für Stellplätze

B. SONSTIGE DARSTELLUNGEN

= Flurgrenze

= vorhandene Flurstücksgrenze

= vorgeschlagene Flurstücksgrenze

= vorhandene Gebäude

= vorhandene Bäume

C.

Dächer
Zulässige 

SD =

ZD / WD = Zelt- / Walmdach

= Hauptfirstrichtung

GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 BauO NW

Dachform und Dacheindeckung:

Satteldach

Dachflächen sind mit Dachpfannen in schwarzer, roter oder brauner Farbe einzudecken


